
AB 2010 können statt wie bisher zehn Pro-
zent nunmehr bis zu 13 Prozent Ihrer Ge-
winne steuerfrei bleiben. Anstelle des bis-
herigen Freibetrages für investierte Ge-
winne tritt als so genannter „Gewinnfrei-
betrag“ ein zweistufiger Freibetrag, der
sich aus einem so genannten Grundfreibe-
trag und einem investitionsbedingten Frei-
betrag zusammensetzt. Der Grundfreibe-
trag deckt 30.000 Euro Ihres Gewinnes ab
und bedarf keiner weiteren Voraussetzun-
gen. Dieser Grundfreibetrag beträgt somit
maximal 3.900 Euro.

Übersteigt Ihr Gewinn 30.000 Euro, so
gibt es zusätzlich zu obigem Grundfreibe-
trag für den übersteigenden Teil einen
„investitionsbedingten Gewinnfreibetrag“
in Höhe von ebenfalls 13 Prozent. So wie
bisher beim Freibetrag für investierte
Gewinne (FBIG) soll der Freibetrag insge-
samt maximal 100.000 Euro pro Veranla-
gungsjahr und Steuerpflichtigen betragen
und setzt die Anschaffung oder Herstel-
lung von bestimmten begünstigten Wirt-
schaftsgütern voraus.

AB 2010 
AUCH BEI PAUSCHALIERUNG MÖGLICH

Der Steuervorteil aus dieser Begünstigung
beträgt somit bis zu 50.000 Euro und wird
bei einem Gewinn von 769.230 Euro er-
reicht. Bisher war dies erst bei einem Ge-
winn von einer Million Euro der Fall, da
der herkömmliche FBIG lediglich zehn
Prozent vom Gewinn betrug. Lassen Sie
sich von Ihrem Steuerberater im 4. Quartal
2010 rechtzeitig eine Gewinnprognose für
das Jahr 2010 erstellen und den daraus
resultierenden Investitionsbedarf zur opti-
malen Ausschöpfung des Freibetrages er-
mitteln. Haben Sie die Grenze mit Investi-
tionen nicht ausgeschöpft, so können Sie
den noch fehlenden Freibetrag so wie bis-
her wieder mit dem Kauf bestimmter Wert-
papiere ausschöpfen.

Von Klinik- und Spitalsärzten mit Poolgeld-
bezügen wird häufig von der Möglichkeit
Gebrauch gemacht, die Ausgaben pauschal
in Höhe von zwölf Prozent der Einnahmen
anzusetzen. Dies macht immer dann Sinn,

wenn die tatsächlichen Ausgaben geringer
sind als die Pauschale. Bis einschließlich
2009 war in diesen Fällen jedoch die Inan-
spruchnahme des bisherigen Freibetrages
ausgeschlossen. 
Ab 2010 kann der Grundfreibetrag in
Höhe von 13 Prozent zusätzlich von dem
pauschal ermittelten Gewinn in Abzug ge-
bracht werden.

MIT VORSICHT ZU GENIESSEN

Unter dem Titel Konjunkturbelebung kön-
nen 2009 und 2010 von Investitionen im
Jahr der Anschaffung sofort 30 Prozent
steuerlich geltend gemacht werden. Aus-
genommen sind Gebäude, PKW und Kom-
bis, Luftfahrzeuge und gebrauchte Wirt-
schaftsgüter. 
Die vorzeitige Abschreibung führt zwar
nicht zu einer zusätzlichen, wohl aber zu
einer vorgezogenen Steuerersparnis. Im Er-
gebnis kommt es so zu einem Liquiditäts-
und Zinsvorteil. Der Vorteil ist umso grö-
ßer, je länger die Nutzungsdauer ist.

Mit Vorsicht zu genießen ist die vorzeiti-
ge Abschreibung vor allem deshalb, da
damit die Bemessungsgrundlage für den
Gewinnfreibetrag gekürzt wird. Geht man
davon aus, dass es Letzteren in naher Zu-
kunft möglicherweise nicht mehr geben
wird, so würde dies bedeuten, dass man
ein echtes Steuergeschenk für eine bloß
vorgezogene Steuerersparnis in den Wind
schlagen würde. 

Derzeit gibt es jedoch keinerlei Anzei-
chen, die auf eine Abschaffung des Frei-
betrages hindeuten. Für das laufende
Jahr wurde der Freibetrag ja sogar ausge-
weitet.
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